
 
 

Gruppen-Betriebsanweisung nach §20 GefStoffV 
für den Umgang mit 

                                                                                       

 
Lösemittelhaltigen Lacken und 

Verdünnungen 
 
(z.B. NC-Lacke, PUR-Lacke  
 

Arbeitsbereich: Lederherstellung                    Stand: 07.2007 
 

 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
R 11: Leicht entzündlich 
R 36: Reizt die Augen 
R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 
R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemisch bilden 
 
 
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

S 9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 16: Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen 

S 23: Dämpfe nicht einatmen 

Behälter nicht offen stehen lassen. 

Eindringen in Boden, Gewässer, Kanalisation vermeiden! 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Geschlossene, möglichst antistatische Arbeitskleidung, 
Schutzbrille, Handschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk, sind 
jedoch nur bedingt geeignet 
 

Hautschutz: Fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe für alle 
unbedeckten Körperteile 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Verhalten im Gefahrenfall

• Im Gefahrenfall den Aufsichtsführenden informieren, die Gefahrenzone über 
markierte Fluchtwege verlassen und auf den Schülerparkplatz gehen 

• Unter Beachtung des Selbstschutzes Verletzte aus der Gefahrenzone bergen 
• Bei Verschütten oder Auslaufen mit Universalbinder aufnehmen und als 

Sonderabfall in den bereitgestellten Behälter entsorgen 
• Bei Verschütten größerer Mengen Atemschutz tragen (Filter AX, Kennfarbe 

braun) 
• Bei Bränden Feuerlöscher verwenden und ggf. Feuerwehr 112 
• Brandgase nicht einatmen 



• Ersthelfer:  
 
 
 

Erste Hilfe
Nach Einatmen:   Sofort Frischluft, Atemwege freihalten, Ruhe, ggf. Notarzt 
 
Nach Augenkontakt: nächstes Waschbecken aufsuchen, Augendusche oder 

Augenwaschflasche verwenden. Mindestens 10 Minuten 
mit geöffneten Lidern spülen 
Danach sofort zum Augenarzt! 
 

Nach Hautkontakt:  sofort mit viel Wasser und Seife abspülen, durchtränkte  
Kleidung entfernen 

 
Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. 
    Sofort Notarzt 19222 
 
 
 

Entsorgung 

Verunreinigte Lösungsmittel in geeigneten, bereitgestellten und gekennzeichneten 
Behältern (verschließbar, beständig gegen Lösungsmittel z. B. PE) separat sammeln. 
 
 
 
 
Unterschrift                                                                                            Datum 


